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Hofabgabe noch zeitgemäß?
Leo Blum, Vorstandsvorsitzender des Spitzenverbandes der Land-
wirtschaftlichen Sozialversicherung und Präsident des Bauernverbandes 
Rheinland-Nassau, nimmt zu den Forderungen Stellung.

Wochenblatt: Viele Land­
wirte kritisieren den Gesetz­
geber und auch den Bauern­
verband: „Warum bekommen 
gesetzlich Versicherte mit 65 
Jahren ihre Rente bzw. Beamte 
ihre Pension, wir aber nur dann 
unsere Bauernrente, wenn wir 
den Hof mit 65 Jahren fast kom­
plett aus der Hand geben?“, 
heißt es. Ist die Abgaberegelung 
im Alterssicherungsgesetz noch 
zeitgemäß?

Blum: Die Abgaberegelung ist 
nach meiner Überzeugung durch­
aus noch zeit­
gemäß. Wir 
müssen uns 
darüber im 
Klaren sein, 
dass die Al­
terssicherung 
der Landwirte 
nicht bloß die 
„Rentenversi­
cherung der 
Landwirte“ ist, sondern dass sie 
das Ziel der sozialen Absicherung 
mit den agrarstrukturellen Zielen 
der 

Verjüngung des Unternehmer­
bestandes und der

Förderung einer wirtschaftlich 
leistungsfähigen Unternehmens­
struktur verbindet. 
Die Verfolgung dieser Ziele ist 
auch 50 Jahre nach Gründung des 
Systems noch in vollem Umfang 
gerechtfertigt. Unter dem fortwäh­
renden wirtschaftlichen Druck 
von „Wachsen oder Weichen“ 
würde sich der angestrebte Wan­
del zwar auch ohne die Abgabe­
voraussetzung vollziehen, es ginge 
aber deutlich langsamer. Dies gin­
ge zulasten expansionswilliger 
Unternehmen ebenso wie leis­
tungsbereiter Junglandwirte, die 
dann wieder deutlich länger war­
ten müssten, bis sie ihr Potenzial 
unter Beweis stellen können. Der 
Erfolg der in Deutschland mit der 
Hofabgabeklausel verfolgten Poli­
tik zeigt sich darin, dass unsere 
Unternehmer im Durchschnitt im 
Europavergleich die jüngsten sind. 
Das sollten wir nicht aufs Spiel 
setzen. 

Wochenblatt: Sehen Sie Ge­
fahren für den Fall, dass die Ab­
gaberegelung abgeschafft würde?

Blum: Durchaus. Gerade die Hof­
abgabe unterscheidet die Alters­
sicherung der Landwirte von der 

■

■

Gesetzlichen Rentenversicherung, 
die ja nicht nur Arbeitnehmer, 
sondern auch bestimmte Gruppen 
von Selbstständigen versichert. 
Nicht, dass diese dort schlecht auf­
gehoben wären, aber nur die Al­
terssicherung der Landwirte kann 
auf die besonderen Bedürfnisse 
der Bäuerinnen und Bauern einge­
hen – denken Sie etwa an die be­
sonderen Leistungen, wie die Be­
triebs- und Haushaltshilfe oder 
den Zuschuss zum Alterskassen­
beitrag für Bäuerinnen und Land­
wirte, die ein niedriges Einkom­
men erzielen.

Zum Beitrags­
zuschuss sei 
am Rande be­
merkt, dass er 
seiner Funkti­
on immer we­
niger gerecht 
wird, weil die 
Einkommens­
grenzen vom 
Betrag her fest­

geschrieben sind und deshalb  
mit der Geldentwertung und der 
Einkommensentwicklung nicht 
Schritt halten. Ende 2008 haben 
nur noch rund 20 % der Versicher­
ten (etwa 73  000 Beitragszahler) 
einen Zuschuss erhalten. Wir for­
dern deshalb eine Dynamisierung 
der Einkommensgrenzen.
 
Wochenblatt: Vor Jahren hat 
der Berufsstand dem Bund die 
Defizithaftung in der landwirt­
schaftlichen Alterssicherung ab­
gerungen. Heute übernimmt der 
Bund mehr als 75 % der Gesamt­
ausgaben der Alterskassen. Wel­

che Rolle spielt hier die Hof­
abgabeklausel?

Blum: Die Hofabgabeklausel stellt 
auch einen wichtigen Grund für 
das ganz erhebliche finanzielle 
Engagement des Bundes für die 
Alterssicherung der Landwirte 
dar. Immerhin trägt der Bund seit 
1995 sämtliche finanziellen Fol­
gen aus der sich ständig weiter 
verschlechternden Relation zwi­
schen Beitragszahlern und Ren­
tenempfängern. Er tut dies nicht 
zuletzt deshalb, weil der starke 
Rückgang der Beitragszahler eben 
auch Folge der Hofabgabeklausel 
ist. Nur dadurch kann das Alters­
sicherungsgesetz den Bäuerinnen 
und Bauern ein um 10 % günstige­
res Verhältnis zwischen Beitrags- 
und Rentenhöhe als in der Renten­
versicherung der Arbeiter und An­
gestellten garantieren. 

Wochenblatt: Was sagen Sie 
den Berufskollegen, die sich 
durch die Hofabgabeklausel um 
den Ertrag ihrer mitunter jahr­
zehntelangen Beitragszahlung 
gebracht sehen und deshalb 
eine Lockerung oder Abschaf­
fung der Hofabgabe fordern?

Blum: Natürlich wird mit der 
Hofabgabeklausel den Versicher­
ten etwas abverlangt und man­
chem fällt es schwer, die Bedin­
gungen zu erfüllen. Deshalb habe 
ich für solche Klagen durchaus 
Verständnis. 
Es ist aber nicht so, dass die Hof­
abgabe alle „über einen Kamm 
schert“, vielmehr ist in den Jahr­
zehnten ihres Bestehens eine Viel­
zahl von Änderungen vorgenom­
men worden, die für die al­
lermeisten Fälle 
einen gangbaren 
und zumutba-
ren Lösungsweg 
eröffnen. Die 
Abgabemöglich­
keiten sind viel­
fältig und mit­
einander kombi­
nierbar. Flächen 
können veräußert, langfristig ver­
pachtet, unter bestimmten Bedin­
gungen aufgeforstet oder – wenn 
alles nicht geht – auch stillgelegt 
werden. 
Wenig bekannt und kaum prakti­
ziert ist die Abgabe durch Ermäch­
tigung zur Landveräußerung und 
Landverpachtung: Wer für seine 
Eigentumsflächen keinen Käufer 

oder Pächter findet, kann eine 
staatliche Stelle zur Landveräuße­
rung und Landverpachtung er­
mächtigen. Bis die staatliche Stel­
le einen Käufer oder Pächter, der 
den ortsüblichen, angemessenen 
Preis zu zahlen bereit ist, gefun­
den hat, wird zwar nur die halbe 
Rente gezahlt, die Flächen können 
aber während dieser Zeit vom Ren­
tenempfänger weiter bewirtschaf­
tet werden. 
Seit 1995 ist unter bestimmten Vo­
raussetzungen, die erst im letzten 
Jahr weiter gelockert worden sind, 

auch eine Abga­
be des Hofes un­
ter Eheleuten 
möglich. So­
wohl der Spit­
zenverband als 
auch der Berufs­
stand haben in 
der Vergangen­
heit immer wie­

der Vorschläge zur Anpassung der 
Abgabevoraussetzung an die indi­
viduellen Bedürfnisse der Versi­
cherten gemacht, ohne die Klausel 
grundsätzlich infrage zu stellen. 
Oft genug hatten wir damit auch Er­
folg, wie die Erleichterungen bei 
der Abgabe unter Eheleuten und 
für Mitunternehmer zeigen. Diesen 
Weg sollten wir weiter gehen.� As

Leo Blum, Vorstandsvorsitzender 
des Spitzenverbandes der Landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung in 
Kassel.

„Unsere Unternehmer 
sind im Europa­
vergleich dank 

Hofabgabeklausel  
die jüngsten“

„Die Abgabe­
voraussetzungen 

sind immer weiter 
gelockert worden“

Ihre Meinung, 
liebe Leser
1957 ist die Hofabgabeklausel 
im Altershilfegesetz verankert 
worden. Mit dem klaren Ziel, 
dass der Vater den Hof nicht erst 
im Greisenalter an den Sohn ver-
pachtet oder auf ihn überträgt. 
Der Nachfolger sollte rechtzeitig 
ans Ruder kommen, um den Hof 
auszubauen und eigenverant-
wortlich handeln zu können.
Doch die Agrarwelt in Deutsch-
land hat sich in den vergan-
genen 50 Jahren verändert. 
Viele Höfe sind stark gewach-
sen, andere sind im Zuge des 
Strukturwandels aufgegeben 
worden. Heute bezweifeln viele 
ältere Hofeigentümer, die kei-
nen Nachfolger haben, weil 
etwa alle Kinder fortgezogen 
sind, den Sinn und Zweck einer 
Hofabgabe mit 65 Jahren, um 
die Altersrente zu erhalten.
Wie beurteilen Sie, liebe Leser, 
das Thema? Ist die erzwungene 
Hofabgabe mit 65 Jahren, um 
die Altersrente zu bekommen, 
noch zeitgemäß? Sollten Land-
wirte nicht frei entscheiden kön-
nen, zu welchem Zeitpunkt sie 
ihr Eigentum übertragen oder 
langfristig verpachten?
Liebe Leser, bitte teilen Sie uns 
Ihre Meinung schriftlich mit: 
Landwirtschaftliches Wochen-
blatt Westfalen-Lippe, Stich-
wort: Hofabgabe, Postfach 
49  29, 48028 Münster, E-Mail: 
redaktion@wochenblatt.com.


